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Überwachungsbericht 

 

veröffentlicht am: 21.03.2025 

neu veröffentlicht am: 25.07.2025 

neu veröffentlicht am: 29.08.2025 

neu veröffentlicht am: 27.03.2026 

 

Daten Betreiber: 

Betreiber Bauschuttrecycling Reinstedt GmbH & Co. 
KG 

Adresse des Betreibers Froser Str. 1-2, 06463 Falkenstein/Harz 
OT Reinstedt 

Daten Anlage: 

Anlagenbezeichnung 
Anlage zur sonstigen Behandlung und 
zeitweiligen Lagerung nicht gefährlicher 
Abfälle (Bauschuttrecyclinganlage) 

Adresse der Anlage Froser Str. 1-2, 06463 Falkenstein/Harz OT 
Reinstedt 

Nr. Anhang I der IE-Richtlinie 5.5 

Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV 8.11.2.3 GE, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V 

Daten Behörde: 

Zuständige Überwachungsbehörde Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 

Kontakt R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-
anhalt.de 
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Daten der Vor-Ort-Besichtigung: 

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung 06.11.2024 

Grund der Besichtigung Überwachungsprogramm 

Weitere beteiligte Behörden Untere Wasserbehörde (Landkreis Harz) 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung 

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens 

 

Es wurden folgende Mängel festgestellt: 

 

1) Lagerung auf nicht genehmigten 
 Flächen. 

2) Lagerung von Abfällen über einen 
 Zeitraum von einem Jahr hinaus. 

3) Nichteinhaltung von 
 Nebenbestimmungen. 

4) Nicht genehmigungskonforme  
    Lagerung von Abfällen. 
 

5) unsachgemäße Lagerung von festen             
    Stoffgemischen 

Veranlasste Maßnahmen der Behörde 

1) bis 4) Einleitung verwaltungsrechtlicher Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
genehmigungskonformen Betriebs. 

5) Aufforderung zur Prüfung der gesamten Lagerflächen durch einen Sachverständigen 
nach AwSV bis 01.08.2025. Erarbeitung eines Instandsetzungskonzeptes mit 
Umsetzung. 
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Daten der Vor-Ort-Besichtigung: 

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung 17.04.2025 

Grund der Besichtigung Beschwerde 

Weitere beteiligte Behörden keine 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung 

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens 

Es wurden folgende Mängel festgestellt: 

 

Nichteinhaltung von 
Nebenbestimmungen. 

Veranlasste Maßnahmen der Behörde 

Einleitung verwaltungsrechtlicher Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
genehmigungskonformen Betriebs. 
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Daten der Vor-Ort-Besichtigung: 

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung 27.05.2025 

Grund der Besichtigung Nachkontrolle 

Weitere beteiligte Behörden Untere Wasserbehörde (Landkreis Harz) 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung 

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens 

 

Es wurden folgende Mängel festgestellt: 

 

1) Lagerung auf nicht genehmigten 
 Flächen. 

2) Lagerung von Abfällen über einen 
 Zeitraum von einem Jahr hinaus. 

3) Nichteinhaltung von 
 Nebenbestimmungen. 

4) Nicht genehmigungskonforme  
    Lagerung von Abfällen. 
 

5) unsachgemäße Lagerung von festen             
    Stoffgemischen 

Veranlasste Maßnahmen der Behörde 

1) bis 4) Einleitung verwaltungsrechtlicher Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
genehmigungskonformen Betriebs. 

5) Aufforderung zur Prüfung der gesamten Lagerflächen durch einen Sachverständigen 
nach AwSV bis 01.08.2025. Erarbeitung eines Instandsetzungskonzeptes mit 
Umsetzung. 
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Daten der Vor-Ort-Besichtigung: 

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung 02.12.2025 

Grund der Besichtigung Nachkontrolle 

Weitere beteiligte Behörden Untere Wasserbehörde (Landkreis Harz) 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung 

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens 

 

Es wurden folgende Mängel festgestellt: 

 

1) Illegale Anlagenerweiterung auf   
    Nachbargrundstück. 

2) Lagerung von Abfällen über einen 
 Zeitraum von einem Jahr hinaus. 

3) Nichteinhaltung von 
 Nebenbestimmungen. 

4) Nicht genehmigungskonforme  
    Lagerung von Abfällen. 
 

5) unsachgemäße Lagerung von festen             
    Stoffgemischen 

Veranlasste Maßnahmen der Behörde 

1) bis 4) Einleitung verwaltungsrechtlicher Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
genehmigungskonformen Betriebs. 

5) Übermittlung des Prüfberichtes der nach AwSV erforderlichen 
Sachverständigenprüfung der gesamten Lagerflächen ist erfolgt. Erarbeitung eines 
Instandsetzungskonzeptes. 

 


